Rede für die Mitgliederversammlung am 19.01.2010 in Erfurt

Liebe Gäste, liebe Mitglieder,

ich begrüße Sie im Namen des Landesvorstands des Thüringer Richterbundes herzlich zu unserer Jahresmitgliederversammlung. Ich freue mich, dass Sie trotz der winterlichen Verkehrsbedingungen so zahlreich erschienen sind.

Ihr zahlreiches Erscheinen im letzten Jahr ist auch der Grund, aus dem wir uns im Jahr 2010 nicht mehr die Gedenkstätte „kleine Synagoge“ mit Ihrem gemütlichen Keller als Versammlungsort treffen konnten. Der Platz hat nicht mehr ausgereicht.

Ich bedanke mich bei der Direktorin des Amtsgerichtes Erfurt, Frau Baumann, dass Sie uns die Räume des Justizzentrums in Erfurt zur Verfügung gestellt hat.

Auch Sicht der Thüringer Richter und Staatanwälte war das Jahr 2009 keines der schlechtesten. 
Wir durften die erste Stufe der Tariferhöhung im Juli genießen und sehen der zweiten, wenn auch kleineren Stufe zum März dieses Jahres entgegen. Weit wichtiger jedoch, seit dem 01.01. dieses Jahres werden alle Thüringer Richter und Staatsanwälte gleich besoldet, 20 Jahre nach der Einheit. Ich hoffe, dass ich das Wortpaar Ost-West in Zukunft in den Medien bald weder hören noch lesen muss. 
Im Bundesvergleich liegt Thüringen nach Wegfall der abgesenkten Besoldung in der Besoldung der Richter und Staatsanwälte vor Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg und hinter Sachsen, Mecklenburg- Vorpommern, Bayern und Baden-Württemberg, mithin im unteren Mittelfeld, obwohl der Vergleich nach der Föderalismusreform immer schwieriger wird.
Ich danke den Mitgliedern, die im Frühjahr des letzten Jahres mit uns für die Übernahme des Tarifabschlusses gekämpft haben und dafür auf die Straße gegangen sind.

Eine Rückübertragung der R-Besoldung an den Bundesgesetzgeber bleibt aber weiter das Ziel des Thüringer und des Deutschen Richterbundes.
Dem Ziel die Unabhängigkeit der Dritten Gewalt durch eine deutliche Trennung von der Exekutive zu stärken, sind wir einen guten Schritt näher gekommen. 

Die Diskussion hat den fachinternen Raum verlassen und wurde initiiert von Schleswig-Holstein und Hamburg in breiterer Öffentlichkeit geführt. Auch in den Thüringer Medien ist es uns gelungen, diesem Thema ein Forum zu verschaffen.
Die ebenfalls in den öffentlichen Raum getretene Ethikdiskussion ist die zweite Schale auf der Waage der richterlichen Unabhängigkeit. Unabhängigkeit in Selbstorganisation verlangt von allen Personen, die der Dritten Gewalt angehören, Richtern und Staatsanwälten, ein besonderes Augenmerk für das Vertrauen der Bevölkerung in die Integrität aller drei Staatsgewalten und den respektvollen Umgang mit dem Bürger, dem Souverän, von dem sich alle Staatsgewalt ableitet.

Der Thüringer Richterbund mahnt aber auch die Repräsentanten der ersten Gewalt, die Parlamentarier und der zweiten Gewalt, die Minister, in der Kritik an der Justiz, der wir uns selbstverständlich stellen müssen, behutsam sein um den demokratischen Staatsaufbau und seine Gewaltenteilung als Machtbalance nicht im Ansehen der Bevölkerung zu beschädigen. 

Aufgrund des tödlichen Messerangriffes in dem Landgericht Dresden hat das Thema Sicherheit in den Gerichtsgebäuden wieder an Brisanz gewonnen. Die Arbeitsgruppe im Justizministerium wird in der nächsten Zeit ihren Abschlussbericht vorlegen. Kostenneutral wird keine der Maßnahmen sein die zu einer Verbesserung der Sicherheitsbedingungen führt. 

Ein weiteres Thema, welches uns im letzten Jahr beschäftigt hat und auch weiter beschäftigen wird, ist die Ausgestaltung der richterlichen Bereitschaftsdienste. Wir müssen uns um eine Lösung bemühen, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht – gleichzeitig aber auch in der Praxis umsetzbar ist, ohne einzelne Kollegen unzumutbar zu belasten. Hierfür sind zunächst konkrete Zahlen erforderlich und die Vorlage eines Konzeptes, das alle Aspekte berücksichtigt. Den Arbeitsanfall an den einzelnen Gerichten, die technische und personelle Organisation des Bereitschaftseinsatzes außerhalb der regulären Öffnungszeiten, die Abstimmung mit anderen Behörden und die Größe des Bereitschaftsgebietes. 
Bei Entstehung nicht ausgleichbarer Mehrbelastungen wird der Thüringer Richterbund die Anpassung der Pensenschlüssel und notwendige Verstärkung verlangen.

Ebenso müssen wir sorgfältig beobachten, welche Veränderungen im Arbeitsanfall bei den Amtsgerichten, das neue FamFG hervorrufen wird.

Bei allen Veränderungen innerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit, sind diese gut zu bewältigen im Unterschied zu den Belastungen in der Sozialgerichtsbarkeit.
Um eine Vorstellung der Dimension  zu gewinnen, möchte ich Ihnen ein paar Zahlen vorstellen.
Im Jahr 2000 wurden bei allen vier Thüringer Sozialgerichten  8262 Verfahren anhängig.

Im Jahr 2004 waren es aus allen Rechtsgebieten für die die Sozialgerichte zuständig sind

11.452 Verfahren.
Im Jahr 2008 verzeichneten die Sozialgerichte 18.504 Eingänge, mehr als doppelt soviel wie im Jahr 2000, hiervon 10.911 Eingänge aus dem Rechtsgebiet der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV).

Das bedeutet, dass 2008 fast so viele Anträge aus dem Bereich Hartz IV eingingen, als der gesamte Tätigkeitsbereich der Sozialgerichte im Jahr 2004, dem letzen Jahr vor der Hartz IV Reform umfasste.

Von den 56 im Jahr 2008 an den Sozialgerichten tätigen Kollegen waren 21 Richter von anderen Gerichtsbarkeiten abgeordnet oder Richter kraft Auftrags, acht waren Proberichter.

Diese Situation kann die Justiz aus eigener Gestaltungskraft kaum meistern. Weder kann die Anzahl der Kollegen auf einen Schlag mehr als verdoppelt werden, auch Abordnungen sind nur ein Kurzzeitnotanker.

Der Thüringer Richterbund kann nur, wie viele andere an die Politiker appellieren, dass Gesetz sinnvoll zu novellieren und mehr Augenmerk auf die Personalausstattung und – ausbildung in den Teilen der Bundesagentur für Arbeit zu richten, die mit diesem Gesetz umgehen müssen.

Erfreulich ist die Verbesserung der räumlichen Unterbringung in Gera. Das neue Justizzentrum bestehend aus sechs Häusern ist fertig und wird in den nächsten zwei Monaten bezogen. Den Anfang machte letzte Woche das Landgericht Gera, dessen Problemkind „ Schloss Tinz“ Geschichte ist.

Auch aus verbandsinterner Sicht hat sich etwas verändert. Wir haben einen neuen Internetauftritt, der sich in der Gestaltung an den Internetauftritt des Deutschen Richterbundes anlehnt um auch in der äußeren Gestaltung zu zeigen, dass wir ein Landesverband des Deutschen Richterbundes sind.

Selbstverständlich haben die Vorstandsmitglieder des Thüringer Richterbundes an den Sitzungen des Bundesvorstandes und der Fachkommissionen, in denen wir vertreten sind, teilgenommen. Auch auf dem Thüringer Staatsanwaltstag war der Thüringer Richterbund mit einem Redebeitrag vertreten. 

Ich bedanke mich insbesondere bei Frau Schweikhardt für die Mitarbeit in der Besoldungskommission und bei Herrn Baumgart für die Organisationsarbeit im Rahmen des Internetforums des Deutschen Richterbundes.

Auch im Jahr 2009 konnte der Thüringer Richterbund neue Mitglieder gewinnen:
Ich begrüße in der Reihenfolge ihres Beitritts:

Herrn RLG Uwe Tonndorf vom Landgericht Gera

Herrn VRLG Andreas Grüneberg vom Landgericht Gera, z.zt. abgeordnet an das TFG
Frau RAG Martina Bucke vom Amtsgericht Erfurt

Herr RLG Burkhard Keske vom Landgericht Erfurt

Frau RAG Susanne Barbian vom Amtsgericht Jena

Herrn Vizepr.LG Reinhard Maul vom Landgericht Gera

Herrn RLG Michael Kaufmann vom Landgericht Gera
Herrn RLG Reik Heidel vom Landgericht Gera

Herr STA Rolf Bach von der Staatsanwaltschaft Gera

Herrn VROLG Michael Weber vom Thüringer Oberlandesgericht

Herrn w.a.r.a.AG Ulrich Lübbers vom Amtsgericht Mühlhausen
Herrn STA Jürgen Boße von der Staatsanwaltschaft Gera

Herrn RLG Peter Stolte vom Landgericht Erfurt

Herrn VRLG Klaus Sonntag vom Landgericht Gera

Frau Ri Dr. Sandra Bock von der Staatsanwaltschaft Mühlhausen

Frau Ri Dr. Katja Neumann vom Landgericht Mühlhausen

Frau RiLG Stefanie Klostermann vom Landgericht Gera

Frau RilG Simone Illian vom Landgericht Gera
Von der Entwicklung der Mitgliederzahl möchte ich zur Entwicklung der Kasse überleiten und bitte Sie Herr Schulze um den Kassenbericht.

Kassenbericht

Dank an Herrn Schulze

Bericht der Kassenprüfer

Herr Retzer und Herr Proff

Dank an die Kassenprüfer

Aufforderung zur Entlastung des Kassenführers und des Vorstandes

Auch außerhalb des Verbandes hat sich die Thüringer Justizlandschaft verändert.
Ich begrüße unseren neuen Justizminister Herr Dr. Holger Poppenhäger.

Die Forderungen, die der Thüringer Richterbund an den neuen Justizminister und den neuen Staatssekretär richtet, haben sich nicht verändert.
Ich darf noch einmal an die Überarbeitung der Beurteilungsrichtlinie aus dem Jahr 1994 und die Abschaffung des Stichentscheides des Justizministers in Besetzungsfragen bei Dissens mit dem Präsidialrat erinnern.
Mit diesen zwei abschließenden Bemerkungen möchte ich das Wort an Herrn Dr. Poppenhäger weitergeben.
Ende
